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Stadt Gladbeck Gladbeck, 08.01.2019 

 Vorlage Nr. 19/0020 

Federf. Stadtamt: Kulturamt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Kulturausschuss Beigeordnete Wagner Kenntnisnahme 21.01.2019 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Offene Kulturarbeit in Gladbeck 

 
Begründung: 

 

Gladbeck bietet seinen Bürgern und Bürgerinnen ein attraktives Kulturprogramm in allen 

Sparten, wie Theater, Musik, Ausstellung und Literatur. 

Ein wichtiges Standbein für das Kulturangebot bildet hierbei die Kreativszene Gladbecks. 

Auch im Jubiläumsjahr engagieren sich Gladbecker Künstlerinnen und Künstler mit  

Projekten und Aktionen.  

Die freischaffende Künstlerin Susanne Schalz hat zum Jubiläum mehrere Projekte, darunter 

auch das Projekt „100 bunte Bäume“ initiiert. 100 Gladbecker Bäume werden bunt  

bestrickt. Von Brauck bis Rentfort, von Ellinghorst bis Rosenhügel werden ausgewählte 

Straßenzüge einen ganz besonderen Start in den Frühling zeigen. 

Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, den 20. Januar 2019, 15 Uhr, im MAGAZIN 

Gladbeck, Talstraße 11, statt. 

In der Kulturausschusssitzung wird Frau Schalz insbesondere auf ihre Jubiläumsprojekte 

sowie ihre Arbeit eingehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Kulturausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Der Bürgermeister 

I.A. 

 

 

 

 

        Linda Wagner 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


